
M l99.
1864.

Ämtslilatt zur Lmbacher Zeitung. 1.
September.

(164—8)
Ausschließende P r i v i l e g i e n .

Das Ministerium für Handel und Volkswirt-
schaft hat nachstchenre Priuilegic» verlängert:

Am 1^. März 1864.
1. Das dcm Frai,z Hirsch in Wien auf eine

Vell'ksscrul'ss dcö Schafwollwasch'Präparalcö nnterm
29. März 1859 ei theilte an^schlisßcnde Priuile^ium
auf die Daner dcS s.-cl'slcn Ial'reS.

'?!m 24, März 1864.
2. T^s den, Erinst Geßner mif cine Vcrb.sscrung

seiner nnieini 13. Dczeml'er 1854 a. ft. Tuch- und
Naudmaschine unterm 18. März 1855 ertheilte
auöschlicßcnde Piivileginm anf die Dauer bes zcyn-
ten Jahres. „ . .̂

3. Da(! dem Ludwig Johann Gnstay von Conlnck
anf eine Verbesserung. Lüftung, Austrocknung und Auf«
btwahrulig dcö Getreides, untern, 16. März 1863 er-
theilte auöschließendc Privilegium auf die Dauer dcs
zweiten Jahres.

4. Das dem Eduard Lcyser und Fr. Stiehler auf
eine Verbesserung an deu Cylindcl'Gcdläscn für hohe
und niedrige Prcssnngen unterm 14, Ma'rz 1863 er>
theilte aubMcstelidc Privilegium auf die Dauer deS
zweiten I^hrei«.

5. Das dem Joseph Tobias Goldbergcr auf die
Erfindung einer cigentln'lnilichcn .Nränlerscifc, unterm
22. März 1852 eillicillc ausschließende Privilegium
auf die Dauer des dreizehnten, vierzehnten und fünf.
zehnten IahrcS.

Willian Aucrny hat sclu Privilegium vom 22.
Oktober 1862 auf cinc Verbessernng an den Maschl.
ucn zur Äüfcrtignng von Schrauben ?c. au Vrevillier n,
Comp.. Metall'Waareu- «nd Schraubenfablicantcn in
Witn, üdtltrligrn.

Die Ucdeltr^gung wnrde im Privilegien »Ncgi.
slcr vlirschriflsmäßig cinrcglslrirt.

Wien den 8. Jänner 1864.
(»^) ' ' ' Nr. 7tt53.

Kundmachung.
Bei Gelegenheit dcr im Jahre !5tt3 im

Herzogthume Krain ausgeführten allgemeinen
Impfung und Revaccination haben sich nm die
Erzicluug dcr günstigen Ergebnisse nicht nur
der größte Theil dcü Sanitälöpersonals, aber
auch durch fördernde Einflußnahme zur Un-

> terstützung dcr ärztlichen Bemühungen dic
k. k. Bezirksämter und ganz besonders der
hochwürdige Kurat - Klerus im Allgemeinen
verdient gemacht und hiedurch den Anspruch
auf belobende Anerkennung erworben.

Wegen des hiedei an den Tag gelegten
ersprießlichen Eifers verdienen besonders genannt
zu wenden:

Die Impfarzte Franz v. Bock in Stein,
Franz Vcß zu Laibach, Joseph Schcibel zu
Brunndorf, Johann Posch zu Seisenberg, Io-
hann Prohaöka zu Vornschloß, Mathias I u n '
sekoviz zu Wippach, Ludwig Sallocher zu Groß-
laschih, Ferdinand Mader zu Planma, Franz
Nowak zu Idr ia, Iuftph Steinmetz zu Aich, Franz
Krischaj zu Scnosetsch.

Die hochwürdigcn Herren Seelsorger:
Herr Johann Fink, Pfarrdechant in S t t i n ; Pc-
ter Ferdinand Götz>'l, Katechet in Stein; Johann
Curalt, Pfarrer inMaimsburg; Valentin Ber-
gant, Pfarrer in Voditz; Josef Bononi, Pfar-
rer in Obertuchein; l'ukaS Dolenz, Pfarrer
in S t . Mar t in ; Josef Bog l , Lokalkaplan in
Streinc; Johann Schuft, Pfarrer in Möttnig;
Kasper Schwab, Pfarrer in Aich; Johann Burger,
Pfarrer in Egg; Georg Warcl, Pfarrer in Kra»
xen; Matthäus Plimoschih, Pfarrer in Jauchen;
Johann Brczclnik, Pfarrer in Lustthal; Anton
Tscherne, Lokalkaplan in (5wi6d; Blasius Artcl,
Lokalkaplan in Scl la ; Johann Potolschnik, Pfar-
rer in Vresowih; Johann Widmar, Pfarrer in
Dobrowa; Blasins Pototschnik, Pfarrer in St ,
Veit ; Mar t in Pajk, Pfarrer in Mariafeld;
Alexius Okorn, Kaplan in Mariafeld; Florian
Mullcj, Pfarrer in Hinach; Jakob Skcrl, Pfar-
rerin Ambrus; Valentin Prelncr, Pfarrer in hcil
Kreuz; Franz Zhuk, Pfarrer in Neudcgg; An-
dreas Demcl, Pfarrer in3iatschach; Valentin Ple»
mel, Pfarrer in Karnervellach; Johann Kovazhizh,
Pfarrer in Fcistritz; Lukaä Porcnta, Pfarrer in

Mitterdorf; Johann Soo,nk, Lokalkaplan in
Kopriunik; Johann Klopschizh, Pfarrer in
Ousische; Anton Sa rn i l , Pfarrer in Laufen;
Lorenz Rudolf, Pfarrer in Vrcm; Johann Pod°
gorschek, Kaplan in Ubclöto; Johann Pczkar,
Kaplan in Hrenovih.

Uebeldieß die Herren Schullchrer: Franz
Fabianzhizh, SchuUehrerügchilfe in Mannbbürg
nun Lehrer in Ncul; Wartin Sorrc, SchuUeh.-
rer in S t . Mar t in ; BartholomauS Pirnat,
Schullchrer in Egg; Anton Beiz, Schullchrer
in Aich; Bernhard Ieunikar, Schullehrcr, in
Scisenberg; Josef Sallochcr, Schulllhrcr in
Franzdorf; Lorcnz Ivanzhizh, Schulleyrer in
Brunndorf.

K. k. Landesregierung für Krain.
^ _ ! ^ ^ c h ^ n ^ 2 I . August lU64.
(3l9-2) ^ ^ ^ Nr̂  Ul75.

Kundmachung
zum Verkaufe des Armcnfondsgutes L a n d s .

p r e i s in K r a i n .
§. ». Am 22. S e p t e m b e r l8«4, Vor.

mittag IU Uhr, wird im Landhause Nr. 2<N,
ueuen Marrt zu Laibach Bureau l , oaS dem
Peter Paul Vlavar'schcn ArmenMungsfonde
gehörige, in der krain Landtafel eingetragene,
in Unterkrain, Bezirk Treffen, Pfarre Neudegg
gelegene Gut Landöpreis von der k. k. Lan-
desregierung in Krain an den Meistbietenden
mit Vorbehalt drr Genehmigung seines Anbo-
tes durch das hohe k, k. Staatsministerium
versteigert werden.

H. 2. Zum Kaufe wird Jedermann zugc-
lassen, der sich rechtsgiltig verpflichten kann.
Ausländer haben sich über ihre persönliche Fähig-
keit zur Eingehung von Rechtsgeschäften aus-
zuwelscn. Wer für ciuen Dritten einen Anbot
macht, hat eine rechtsförmlichc, für diesen Akt
ausgestellte legalisirte Vollmacht bci dcr Lizi.
tations-Kommission einzulegen, widrigenö er im
FaUe seines Bestbotes selbst als Erstcher an-
gesehen und behandelt wndcli würde.

Wenn mehrere zusammen einen Anbot ma-
chen, sind sie dadurch solidarisch verpflichtet.

§. 3. Wer bei dcr Veisteigcrung einen
KaufKanbor machen wil l , hat den zehnten Theil
des mit lMM> st. bestimmten Ausrufsprclses,
also den Betrag von I t tW fl. öst. N . an h^
Versteigerungs-Kommission der k. k. krain. Lan-
dcbrcgierung zu Laibach als Kaution, und zwar
entweder im Baaren oder in öffentlichen auf
den Wberbringcr lautenden österreichischen und
verzinslichen Staatspapiercn nach ihrem koms-
maßigcn Werthe berechnet zu erlegen, oder sich
nnt dem Empfangscheine der Zentralkasse in
Wien über den bei ihr bewirkten Erlag dieser
Kaution auszuweisen, odrr endlich einen von
dcr zuständigen Finanzprokuratur oder Finanz-
Prokuratursabtheiluug desjenigen Kronlandes,
'n wclchcm dic Hypothek liegt, geprüften und
nach tz. 23<1 ul̂ d ,374 a. b. G B. annehm-
bar erklärten ^lchnstcllungsakt beizubringen,
und diese Verkaufbbcdingn.sse zum Beweise,
daß er stch denselben unterziehe, zn untcrfcrligen.

K. 4, Zur Erleichterung jcncr Kauflustigen,
welche bei der Lizitation nicht erscheinen können
oder wollen, werden auch schriftliche Anbole
(Offerte) entgegengenommen, welche längstens
vor dcm Beginne Der mündlichen Versteigerung
an die k. k. krainische Landesregierung oder
die von ihr bestellte Lizitallons-Kommission über
reicht werden und gehörig gesiegelt sein müssen.

Das Offert muß enthalten:
ll) das versteigerte Objekt, für welches der An-

bot gemacht wird, so wie cs in dieser Kund-
machung bezeichnet ist, was auch auf dcm
a'usicrn Umschlag anzusetzen ist mit den
Worten: Offert für das Armcnfondsgut
Landöpreis in Krain, zugleich die Hinweg
sung auf den in dieser Kundmachung anbe-
raumten Tag dcr Versteigerung;

l>) den mit Buchstaben und Ziffern ausgedrück-
ten Anbot in ö. W ;

e) die Erklärung, daß der Offercnt die im Li«
zitalionsprotokolle aufgenommenen Bedin-
gungen genau kennt und denselben sich un-
terzieht;

ä) die eben zuvor im §. 3 bezeichnete IN)6
Kaution oder die Kassabescheinigung über
deren Erlag;

e) die Fertigung des Offerenten mit dessen
Tauf- und Familien-Namen, nebst Angabe
seines Charakters und Wohnortes.
K. 5,. Die schriftlichen Offerte werden so-

gleich nach Abschluß- dcr mündlichen Versteige-
rung von der Lizitations-Kommission eröffnet,
und der Bestofferent, wenn dessen Anbot den
erzielten mündlichen Bcstbot überstieg, als Best-
bieter angesehen, in das Protokoll eingetragen,
und als solcher behandelt.

Bci Gleichheit des Betrages im schriftlichen
Offerte und mündlichen Bestbote hat letzterer
den Vorzug.

§. l». Das Gut wird in Pausch und Bo-
gen verkauft, Kaufswcrber wollen sich wegen
dessen Besichtigung an die Inspektion desselben
zu Gritsch wenden, woselbst auch, so wie bei
der gefertigten Landcsrcgikrulig die Beschrei-
bung des Gutes, die Verkaufsbcdingungen und
sonstige aktcnmaßige Auskünfte eingesehen wer-
den können.

Zur Orientirung der Kauflustigen wird be-
merkt, daß das Gut Landspreis zwischen der
Hauptstadt Laibach und der ehemaligen Kreis-
stadt Ncustadtl, und zwar V ' / , Meile von er-
sterer, 3 Meilen von letzterer Stadt entfernt
und ! ' / , Meile abseits der von Laibach nach
Karlstadt führenden Poststrasse gelegen, durch
klimatische und Bodenverhältnisse 'begünstigt,
folgende Bestandtheile hat:

Das 2 Stock hohe Schloßgebäude, dane.
den einen großen Weinkeller, eine Wagenre«
misc zugleich Holzlege, eine Dreschtenne, eine
geräumige Hornviehstallung, zwei große Harvfen,
eine Pferdestallung, eine geräumige Schwein»
stallung, dann ein Garten und Bienenhaus,
ferner die Mah l - und Stampfmühlc am Te-
mcnizbache zu Unterforst nebst einem daneben
stehenden Keller und eine Schweinstallung.

Der Grundkomplex besteht:
in Bauarea . . . — Joch l<>21 I^Klaft.
»> Gärten . . . » „ 244 „
» Aeckern . . . 35 » 1 l ? l „
» Wiesen . . . 38 „ 1478 ,
» Weiden . . . 27 » 5,3 »
» Weingärten . . 3 » ,62 »
„ Waldungen . . ?«9 » »227, „

Zusammen im Flä<
cheninhalte von . 89tt Joch 554 lüKlaft.

Von der k. k. Landesregierung f6r Krain.

Laibach am V. August l8N4.

( 3 2 7 - l ) Nr. »ttlit.

Publikation.
Es wird zur allgemeinen Kenntniß ge»

bracht, daß am
20. S e p t e m b e r d. I .

, l Uhr Vormittags, bei dem k. k. Bezirksamte
in Senoselsch die vcrstcigerungsweise Verpack),
tung des Brcter- und Holzwaarcnaufschlages
auf ein oder mehrere Jahren vom , . Novem.
ber 18«4 angefangen, stattfinden werde.

Erstehungslustigc werden mit dcm An-
fange hiczu eingeladen, daß jeder Lizitant vor
dcr Lizitatiou eine l<»L Caution zu erlegen
habe und die dicsifalligen Lizitationsbedingnisse
täglich bei dcm k. k. Bezirksamtein Senosetsch
cingeschcn werden können.

Schriftliche, mit der obigen IUS Caution
versehene vorschriftsmäßig verfaßte Offerte wei-
den ebenfalls angenommen, müssen jedoch vor Be-
ginn der Lizitation der Commission überreicht
werden.

K. k. Bezirksamt Senosrtsch am 26.
August 18(54.


